
PLATZORDNUNG  
 

Jedes Vereinsmitglied und jeder Gast ist dazu verpflichtet, folgende Punkte zu 
beachten: 

 
1. Der eigene Hund sowie Fremdhunde sind so zu behandeln, wie es das 

Tierschutzgesetzt verlangt und er selbst behandelt werden möchte. 
 

1.1. Jeder Hundeführer ist angehalten, darauf zu achten, dass durch seinen Hund 
oder sich selbst weder Menschen, noch Hunde, noch Vereinseigentum 
Schaden nehmen.  

 
1.2. Jeder Hundeführer ist dazu angehalten, sich sportlich gegenüber anderen zu 

verhalten. 
 
2. Das Betreten des Platzes muss zuvor mit dem verantwortlichen Ausbilder 

abgesprochen werden. Dies gilt für Gäste und Mitglieder. 
 

3. Vor jedem Betreten des Platzes sowie vor jeder Trainingseinheit muss dem Hund 
ausreichend Gelegenheit zum Lösen gegeben werden. 
 
3.1. Beim Lösen auf dem Platz wird ab dem zweiten Mal eine Geldbuße von 2,50€  
        fällig. 

 
4. Die Läufigkeit sowie Krankheiten eines Hundes sind dem zuständigen Ausbilder vor 

Beginn des Trainings mitzuteilen. 
 

5. Für die Ausbildung eines Hundes sind ausschließlich normale Ketten-, Leder- oder 
Stoffhalsbänder zu benutzen. 
 
5.1. Die Verwendung von Stromgeräten ist strengstens verboten. 
 

6. Das Spielen mit seinem Hund ist auf dem Platz unter Einhaltung von Punkt 2. und 3. 
erlaubt. 
 
6.1. Das Spielen zweier oder mehrerer Hunde ist zuvor ebenfalls mit dem 

zuständigen Ausbilder abzusprechen. Es ist von den Hundeführern dabei 
strengstens darauf zu achten, dass keinerlei Beißereien entstehen. 

 
7. Alkoholisierten Hundeführern  ist das Trainieren mit Hunden strengstens untersagt. 
 

7.1. Für Sach- oder Personenschäden unter Alkoholeinfluss haftet der 
Verantwortliche. 

 
8. Welpen, alte oder verletzte Hunde dürfen in das Vereinsheim mitgenommen werden. 

 
8.1. Bei gesunden Hunden ist die Mitnahme nur nach Absprache mit dem 

zuständigen Ausbilder oder dem Vorstand erlaubt. Es ist dabei jederzeit darauf 
zu achten, dass keinerlei Beißereien entstehen. 

 
9. Grundvoraussetzung für die Nutzung des Trainings- und Vereinsgeländes ist der 

Nachweis der Jahresschutzimpfung und der Versicherung des Hundes. 


